
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1971/5/4 4Ob312/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.05.1971

Norm

PatG §158

PatG §160

ZPO §519 Z3 D

Rechtssatz

Im PatEingri5sverfahren kann der Zivilrichter über die Gültigkeit und Wirksamkeit des verletzten Patents als Vorfrage

entscheiden. Soweit die Beantwortung dieser Frage von Tatumständen abhängt, die dem Berufungsgericht noch

ergänzungsbedürftig erscheinen, kann dies der OGH nicht weiter überprüfen.
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